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Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 13019/J vom 02.05.2017 

Sehr geehrte Damen und Herrenl 

In Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 13019/J vom 02.05.2017 betreffend die 

Personalstruktur der FHWien der WKW dürfen wir vorweg folgendes festhalten: 

Nebenberuflich Lehrende sind dem spezifischen Profil der Fachhochschulen immanent 

und stellen einen Qualitätsindikator hinsichtlich des gemäß FHStG normierten Zieles einer 

praxisbezogenen Ausbildung dar. Vor allem durch sie wird der Praxisbezug bzw. Berufs­

feidbezug in der Lehre sichergestellt. Nebenberuflich Lehrende kennen die Bedürfnisse 

des Arbeitsmarktes. Sie stellen die Kontaktsteile zur Unternehmenswelt dar, vermitteln 

dadurch Berufspraktika und bringen Forschungsfragen aus den jeweiligen Branchen in 

den Hochschulsektor. Weiters sind sie als Mitglieder in den Entwicklungsteams an der 

Weiterentwicklung der Studien beteiligt. Wir weisen darauf hin, dass die Qualität der Fach­

hochschul-Studiengänge laufend durch Programmakkreditierung und Audits überprüft und 

daher sichergestellt ist. Vor diesem Hintergrund ist die Bestimmung des § 7 Abs 2 FHStG 

bzw. die dort angeführte Begriffsdefinition der "nebenberuflich Lehrenden" zu verstehen. 

So handelt es sich hier ausschließlich um Personen, die einen Hauptberuf haben, in dem 

sie voll erwerbstätig und sozialversichert sind. Genau diese Personengruppe ist es, die für 

den Erhalt des fachhochschulischen Differenzierungsmerkmals "Lehre mit Praxisbezug" 

wesentlich ist. Zielgruppe sind Managerinnen und Führungskräfte aus der Wirtschaft so­

wie Steuerberaterinnen, Rechtsanwältinnen und Wirtschaftsberaterinnen, die aufgrund 

ihrer hohen Expertise als nebenberufliche FH-Lektorlnnen rekrutiert werden, ebenso wie 

zahlreiche Personen aus dem universitären Bereich. 

Zu den einzelnen Fragen ist unter Berücksichtigung der BIS-Datenbank folgendes festzu­

halten: 

1. Wie viele nebenberuflich Lehrende gemäß §7 Abs2 FHStG waren an der FHW GmbH in 

den Studienjahren 2012/13, 2013/14, 2014/15 und 2015/16 jeweils tätig? 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

FHWGmbH 

660 433 778 814 

E-Mall/Web 
Währinger Gürtel 97 
1180 Wien/Österreich 

Telefon/Fa. 
+43147677-5744 
DW-5704 

studienzentrum@fh-wien.ac.at 
n1-wien.ac.at 

FHW GmbH. HG Wien 

FN 141443f 
DVR 0864110 
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2. Wie viele hauptberuflich Lehrende waren an der FHW GmbH in den Studienjahren 

2012/13, 2013/14, 2014/15 und 2015/16 jeweils tätig? Bitte um Angabe der Volizeit­

äquivalente sowie der Köpfe. 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

VZÄ Köpfe vZÄ Köpfe vZÄ Köpfe vZÄ Köpfe 

58,25 88 49,5 69 58,75 78 61 80 

3. Wie viele nebenberuflich Lehrende waren im Studienjahr 2015/16 jeweils über ein ... 

beschäftigt? 

a) ein unbefristetes Dienstverhältnis 

b) ein befristetes Dienstverhältnis 

c) ein freies Dienstverhältnisses 

d) einen Werkvertrag 

2015/16 

3 

811 

Siehe Anmerkung 

Siehe Anmerkung 

Anmerkung: Nebenberuflich Lehrende werden sozial- und steuerrechtlich vorwiegend der 

Beitragsgruppe D1P zugeordnet. Im angefragten Zeitraum wurden darüber hinaus an 281 

Personen für den curricularen Bereich bis 18 Lehreinheiten Lehraufträge im Rahmen ei­

nes Werkvertrages vergeben. 

4. Wie viele hauptberuflich Lehrende waren im Studienjahr 2015/16 jeweils über ein ... 

beschäftigt? 

e) ein unbefristetes Dienstverhältnis 

f) ein befristetes Dienstverhältnis 

g) ein freies Dienstverhältnis 

h) einen Werkvertrag 

2015/16 

70 

10 

Siehe Anmerkung 

Siehe Anmerkung 

Anmerkung: Hauptberuflich Lehrende werden sozial- und steuerrechtlieh der Beitrags­

gruppe D1 zugeordnet. 

5. Wie viele hauptberuflich Lehrende waren im Studienjahr 2015/16 tatsächlich Vollzeit 
(ab 35 Stunden) beschäftigt? 

2015/16 

40 
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6. Wie viele hauptberuflich lehrende waren im Studienjahr 2015/16 mit 20 oder weniger 
Stunden beschäftigt? 

2015/16 

30 

Anmerkung: Es wurden alle Personen, deren BeschAusmassCode = 2 und 3 «= 15 Wo­

chenstunden und 16-25 Wochenstunden) aufsummiert. 

7. Wie viele Semesterwochenstunden wurden an der FHW GmbH im Studienjahr 

2015/16 insgesamt abgehalten? 

2015/16 

3.126,70 

8. Wie viele dieser Semesterwochenstunden wurden von hauptberuflich lehrenden ab­
gehalten? 

2015/16 

762,42 

9. Wie viele dieser Semesterwochenstunden wurden von nebenberuflich lehrenden ab­

gehalten? 

2015/16 

2.364,28 

10.: Wie viele dieser Semesterwochenstunden wurden von FH-ProfessoUnnen abgehal­

ten)? 

Bei der Erhebung der Semesterwochenstunden wird nicht nach Funktionstitefn differen­

ziert. 

11. Wie viele Semesterwochenstunden Lehre leistet ein_e nebenberuflich Lehrende_r im 

Schnitt (Studienjahr 2015/16)? 

2015/16 

2,90 
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12.: Wie hoch ist die Bezahlung pro Semesterwochenstunde für nebenberuflich Lehrende? 

Die lohnrechtlichen Rahmenbedingungen der nebenberuflich Lehrenden werden einzeIver­

traglich festgelegt und betreffen keine Frage der Vollziehung 

13. Erhalten nebenberuflich Lehrende einen Zuschlag für Lehrveranstaltungen die nach 

20 Uhr stattfinden? 

Die lohnrechtlichen Rahmenbedingungen der nebenberuflich Lehrenden werden einzeIver­

traglich festgelegt und betreffen keine Frage der Vollziehung 

14.: Erhalten nebenberuflich Lehrende einen Zuschlag für Lehrveranstaltungen die an 

einem Wochenende stattfinden? 

Die lohnrechtlichen Rahmenbedingungen der nebenberuflich Lehrenden werden einzeIver­

traglich festgelegt und betreffen keine Frage der Vollziehung. 

15. Wie ist das Geschlechterverhältnis unter den nebenberuflich Lehrenden nach Köp­
fen? 

2015/16 

Frauen Männer 

268 546 

16. Wie ist das Geschlechterverhältnis unter den nebenberuflich Lehrenden nach Semes­
terwochenstunden? 

2015/16 

Frauen Männer 

783,33 1.580,94 

17. Wie ist das Geschlechterverhältnis unter den hauptberuflich Lehrenden nach Köp­
fen? 

2015/16 

1 ____ ��änne·L_ ________________________________________________________ _ 

46 34 
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18. In welche Personalkategorien unterteilt sich die Gruppe der hauptberuflich Lehrenden 

(zB Fachhochschul-ProfessoUnnen, Wissenschaftliche AssistenUnnen, etc)? 

Die Personalkategorien der hauptberuflich Lehrenden werden nicht zentral erhoben und 

betreffen keine Frage der Vollziehung. 

19. Wie viele Personen waren im Studienjahr 2015/16 in den jeweiligen Personalkatego­

rien tätig? Bitte um eine Auflistung in Vollzeitäquivalenten und Köpfen. 

Die Personalkategorien der hauptberuflich Lehrenden werden nicht zentral erhoben und 

betreffen keine Frage der Vollziehung. 

20.: Gibt es Berufungsverfahren für Professor_innen, welche mit den Berufungsverfahren 

nach §98 UG 2002 vergleichbar sind? 

a) Wenn ja, wie läuft dieses konkret ab? 

b) Wenn nein, warum nicht? 

Gemäß § 10 Abs 8 FHStG kann der Fachhochschul-Erhalter gemäß den Richtlinien des 

Kollegiums den bei ihm tätigen Personen die sinngemäße Verwendung von Bezeichnun­

gen des Universitätswesens gestatten, die im UG festgelegt sind. Die Verwendung dieser 

Bezeichnungen ist jeweils nur mit dem Zusatz "FH", ,,(FH)" oder "Fachhochschul-... " zuläs­

sig. 

Diese Regelung sieht damit vor, dass an Fachhochschulen akademische Bezeichnungen 

des Universitätswesens "sinngemäß" Verwendung finden. Damit ist sichergestellt, dass die 

gemäß UG 2002 zulässigen Bezeichnungen (z.B. Rektorin/Rektor, Professorin/Professor) 

nur dann Verwendung finden, wenn die Personen unter vergleichbaren Voraussetzungen 

berufen und beschäftigt werden. 

21. Gibt es eine Berufungskommission für die Berufungsverfahren? 

a) Wenn ja, wie setzt sich diese zusammen? 

b) Wenn nein, warum nicht? 

Siehe Antwort zu Frage 20. 

22. Welche Mindestvoraussetzungen muss eine Person erfüllen, um eine FH-Professur zu 

erhalten? 

Siehe Antwort zu Frage 20. 
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23. Wie viele habilitierte Personen sind als hauptberufliches Personal an der FHW GmbH 
tätig? Bitte um Angabe in Vollzeitäquivalenten und Köpfen. 

Die Anzahl der als hauptberuflich tätigen habilitierten Personen wird nicht zentral erho­
ben. 

24. Wie viele promovierte Personen sind als hauptberufliches Personal tätig? Bitte um 

Angabe in Vollzeitäquivalenten und Köpfen. 

2015/16 

vZÄ Köpfe 

18 22 

25. Wie viele Personen mit einem niedrigeren akademischen Abschluss als einem Dokto­
rat (also BA, MA, Msc) waren im Studienjahr 2015/16 an der FHW GmbH als akademi­

sches Personal hauptberuflich tätig? Bitte um Angabe in Vollzeitäquivalenten und Köpfen. 

2015/16 

VZÄ Köpfe 

42,5 57 

26. Wie viele Personen mit einem niedrigeren akademischen Abschluss als einem Dokto­
rat (also BA, MA, Msc) waren im Studienjahr 2015/16 an der FHW GmbH als nebenberuf­

lich Lehrende tätig? 

2015/16 

494 

Ad 27. Sind nebenberuflich Lehrende im Kollegium der FHWien der WKW vertreten? 

Ja. 

28. Gibt es einen Betriebsrat an der FHWien der WKW? 

Nein. 

29. Sind die Anliegen von nebenberuflichen Lehrenden durch den Betriebsrat vertreten? 

Es gibt keinen Betriebsrat an der FHWien der WKW. 
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30. Sind nebenberuflich Lehrende im Betriebsrat vertreten? 

Es gibt keinen Betriebsrat an der FHWien der WKW. 

31. Gibt es an der FHWien der WKW ein verpflichtendes Gehaltsschema für 

a) das wissenschaftliche Personal 

b) das allgemeine Personal 

c) nebenberuflich Lehrende? 

Die lohnrechtlichen Rahmenbedingungen werden einzelvertraglich festgelegt und betref­

fen keine Frage der Vollziehung. 

32. Wenn nein, warum nicht? 

Die lohnrechtlichen Rahmenbedingungen werden einzelvertraglich festgelegt und betref­

fen keine Frage der Vollziehung. 

33. Gibt es an der FHWien der WKW eine Betriebsvereinbarung? 

In Ermangelung eines Betriebsrats gibt es auch keine Betriebsvereinbarung. 

34. Erhalten nebenberuflich Lehrende, die nicht am FH-Standort beheimatet sind Fahrt­

kosten erstattet, wenn sie für die Lehrveranstaltung und Prüfungen anreisen? 

a) Wenn nein, warum nicht? 

Die Frage der Refundierung von Fahrtkosten oder der Bereitstellung von Infrastruktur wird 

mit den Lehrenden individuell vereinbart und betrifft keine Frage der Voliziehung. 

35. Welche infrastrukturelle Ausstattung wird nebenberuflich Lehrenden von der FHWien 

der WKW zur Verfügung gestellt und unter welchen Voraussetzungen (beispielsweise einer 

Mindest-Semesterwochenstundenanzahl)? 

Diese Frage betrifft keinen Gegenstand der Vollziehung. 

36. Welche konkreten Maßnahmen setzt die FHWien der WKW um das Mitspracherecht 

der nebenberuflich Lehrenden in akademischen Belangen zu verbessern? 

Diese Frage betrifft keinen Gegenstand der Vollziehung. 
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37. Hat die FHWien der WKW generell eine Strategie, um das Verhältnis von Stamm- zu 

nebenberuflichem Personal zu verbessern? 

Diese Frage betrifft keinen Gegenstand der Vollziehung. 
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